
                                                                                                                 
 

Ankum, 03. März 2025 
 

Informationen über die Abschlussprüfungen für Schülerinnen und 
Schüler, die mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 die 
Oberschule verlassen 
                                                                                                                                       
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen finden am Ende des Schuljahres die so 
genannten landesweiten Abschlussprüfungen statt.  
 

1. Welche Prüfungen müssen abgelegt werden? 

Die Prüfung zum Erwerb eines Abschlusses erfolgt sowohl schriftlich in den Fächern 
Deutsch und Mathematik als auch mündlich in einem weiteren zugelassenen Fach nach 
Wahl der Schülerin oder des Schülers. 
 

2. In welchen Fächern kann man sich mündlich prüfen lassen? 

    Die verbindliche mündliche Prüfung kann in allen Fächern und Wahlpflichtfächern außer      
    Sport, Deutsch und Mathematik erfolgen. Häufig möchten Schüler/-innen ein Fach wählen,      
    in dem Sie sich sicher fühlen und bereits gute Leistungen erbracht haben. Dies ist jedoch     
    meist nicht sinnvoll, da die Leistungsüberprüfung die Chance bietet, sich gerade in einem   
    Fach, in dem man keine gute Note hat, erheblich zu verbessern.  
 

3. Wer stellt die Aufgaben? 

    Das Kultusministerium erarbeitet landesweit zentrale Aufgabenstellungen und einheitliche     
    Bewertungsvorgaben für den schriftlichen Prüfungsteil. Die Aufgaben ergeben sich auf der  
    Grundlage der Themenbereiche und Sachgebiete des 9. Schuljahres. 
 

4. Prüfungszeitfenster 
     
    Schriftliche Abschlussarbeiten: 

Mathematik                Donnerstag, 15.05.2025 
Deutsch              Montag, 19.05.2025 
 

    Nachschreibtermine:  
             Mathematik                Freitag, 23.05.2025 
             Deutsch    Dienstag, 27.05.2025 
 
    Mündliche Prüfungen:  

Mündliche Prüfung:   Donnerstag, 05.06.2025 und Freitag, 06.06.2025 
Mündliche Prüfungen in                                  
schriftlichen Prüfungsfächern:  Freitag, 06.06.2025  

      
                      
 
 



5. In welchem Maße geht die Prüfungsnote in die Jahresnote ein? 

Das Prüfungsergebnis bestimmt die Jahresnote für das Prüfungsfach zu einem Drittel. 
Damit hat die Prüfung große Auswirkungen auf das Abschlusszeugnis. 

6. Kann man sich freiwillig in anderen Fächern prüfen lassen? 

Eine zusätzliche mündliche Prüfung kann auf schriftlichen Antrag des Prüflings oder muss 
auf Verlangen der Prüfungskommission in einem Fach der schriftlichen Prüfung abgelegt  
werden.    

7. Kann die Prüfungskommission eine zusätzliche mündliche Prüfung anordnen? 

Ja. Die Prüfungskommission wird in der Regel eine mündliche Prüfung in einem 
schriftlichen Prüfungsfach dann ansetzen, wenn das Ergebnis der schriftlichen Prüfung 
von den im laufenden Schuljahr erbrachten Leistungen deutlich abweicht und durch die 
mündliche Prüfung eine Verbesserung der Fachleistung erzielt werden kann. 

8. Wer prüft? 

Sowohl die Durchsicht der schriftlichen Arbeiten als auch die Abnahme der mündlichen 
Prüfungen erfolgt immer durch die jeweilige Fachlehrkraft und eine weitere Lehrkraft. Das 
gesamte Prüfungsverfahren wird von einer Prüfungskommission unter Vorsitz eines 
Mitgliedes der Schulleitung durchgeführt. 

9. Ist die Prüfung für den Abschluss wichtig? 

      Die Prüfung hat – wie bereits erwähnt – großen Einfluss auf die Jahresnote. 
 

10. Welche Abschlüsse kann ich erhalten? 

• Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) 

• Abschluss der Förderschule im Förderschwerpunkt Lernen 

11. Fehlzeiten während der schriftlichen und mündlichen Prüfungsphasen 

     Es kann vorkommen, dass der Schüler/die Schülerin an einem der Prüfungstage erkrankt. In     
     diesem Fall erfolgt noch vor Beginn des Unterrichts bis 7.45 Uhr eine telefonische  
     Abmeldung durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Für den Fehltag oder die  
     Fehltage wird ein ärztliches Attest nachgereicht. Nur dann erhält der Prüfling die Möglichkeit,  
     die Abschlussarbeit nachzuschreiben bzw. die mündliche Prüfung zu einem späteren  
     Zeitpunkt abzulegen. Bei unentschuldigten Fehltagen wird der Prüfungsteil mit „ungenügend“  
     bewertet.  
 
Am 02.06.2025 geben wir die Vornoten und die Prüfungsleistungen in den schriftlichen 
Prüfungsfächern bekannt. Am 11.06.2025 wird den Schülern/-innen das Ergebnis der 
mündlichen Prüfung bekannt gegeben.  
 
Bei Rückfragen stehen wir Euch und Ihnen gern zur Verfügung. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
AUGUST-BENNINGHAUS-SCHULE 

 
G. Balgenort, Schulleiterin 
 
 
 
 
 


